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1. Vorbemerkungen
1.1 Planerfordernis und -ziel
Der Standort der Freiwilligen Feuerwehr Wörsdorf befindet sich gegenwärtig im Ortskern von Wörsdorf
in Gegenlage zur Evangelischen Kirche. Das bestehende Feuerwehrgerätehaus entspricht nicht mehr
den geltenden Anforderungen hinsichtlich des notwendigen Raum- und Flächenbedarfs, den Vorschrif-
ten des Unfallschutzes sowie der Arbeitssicherheit. Des Weiteren wurden seitens des Prüfdienstes des
Landes Hessen Mängel aufgeführt, die lediglich mit einem Neubau behoben werden können. Aufgrund
der gegenwärtigen Lage im Ortskern und den hier räumlich beengten Verhältnissen gelangte die Option
der Verlagerung des Standortes, einschließlich Neubau des Feuerwehrgerätehauses in den Fokus der
Stadt Idstein. Hierausfolgend wurden in den letzten Jahren im Stadtteil Wörsdorf verschiedene Stand-
orte geprüft. In Abwägung der Standortfaktoren und mit Blick auf die Anforderungen an einen Standort
für ein Feuerwehrgerätehaus ist nun allerdings der Bereich an der Walsdorfer Straße (L 3026) in Ge-
genlage zum Rewe-Markt vorgesehen. Der Standort verfügt über eine attraktive Verkehrsanbindung
unmittelbar an die L 3026, eine günstige Geländetopografie und ausreichend Flächenpotential zur Un-
terbringung des Feuerwehrgerätehauses, einschließlich Fahrzeughalle für 4 Fahrzeuge, Verwaltungs-,
Aufenthalts-, Lager-, Werkstatt-, Schulungs-, Umkleide-, und Sanitärräume. Ebenso ist nach erfolgtem
Grundstücksankauf die Flächenverfügbarkeit gegeben und es bestehen perspektivische Erweiterungs-
möglichkeiten.

Lage des Plangebietes

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 12/2023), bearbeitet
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Das Plangebiet ist bauplanungsrechtlich dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen. Zur Um-
setzung des Planvorhabens bedarf es daher der Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Um den städtischen Auftrag zur Sicherstellung des Brandschutzes und die allgemeine Hilfe für die Be-
völkerung langfristig zu sichern, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Idstein in ihrer Sitzung
am 19.05.2022 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Brückenbacher Weg“ sowie in ihrer
Sitzung am 22.02.2024 zur Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich gefasst.

Gegenstand des Aufstellungsbeschlusses war zudem die Einbeziehung der angrenzenden landwirt-
schaftlich genutzten Flächen (Wiesen und Freiraumflächen) sowie der Gewässerparzelle des „Wörsba-
ches“, um die Nutzungen in dem Gesamtbereich planungsrechtlich zu steuern und durch Renaturie-
rungsmaßnahmen der Hochwassersituation und der teilweisen Lage innerhalb des Überschwemmungs-
gebietes des Wörsbaches Rechnung zu tragen. Neben den beschriebenen Maßnahmen war zur pla-
nungsrechtlichen Bestandssicherung und Behebung planerischer Ungenauigkeiten im rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan „Bornwiese“ ein Teilbereich des genannten Bebauungsplanes in den räumlichen
Geltungsbereich einbezogen. Die Sicherstellung des Brandschutzes und die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses besitzen im Kontext der
im Aufstellungsbeschluss festgelegten differenzierten Planziele Priorität, sodass der Bereich der Feu-
erwehr in einen eigenen, zeitlich vorgezogenen Teilplan überführt wird. Der räumliche Geltungsbereich
des Bebauungsplanes wird zum jetzigen Zeitpunkt aus diesem Grund auf die für die Errichtung des
Feuerwehrgerätehauses und der für die Erschließung erforderlichen Flächen reduziert. Die verbleiben-
den Flächen werden zeitlich nachgelagert weiter beplant und die Planung in einem zweiten Teilplan
fortgeführt.

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Idstein aus dem Jahr 2006 stellt das Plangebiet als Flä-
chen für die Landwirtschaft (hier: „Bachauen“) dar. Mit der geplanten Ausweisung einer Fläche für den
Gemeinbedarf (Feuerwehr) im Bebauungsplan steht dies den Darstellungen im wirksamen Flächennut-
zungsplan zunächst entgegen. Im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt daher eine
Umwidmung der bisherigen Flächendarstellungen in eine Fläche für den Gemeinbedarf (Feuerwehr).

1.2 Räumlicher Geltungsbereich
Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortseingangsbereich von Wörsdorf unmittelbar an der L 3026
(Walsdorfer Straße). Der räumliche Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Wörsdorf, Flur 3 das
Flurstück 102/1. Das Plangebiet besteht überwiegend aus Flächen einer Frischwiese mäßiger Nut-
zungsintensität. Die Topografie des Plangebietes stellt sich als Richtung Norden abfallendes Gelände
dar. Der Höhenunterschied zwischen der Walsdorfer Straße im Süden und der nördlichen Geltungsbe-
reichsgrenze beläuft sich auf etwa 2 m.

Das Plangebiet wird im Einzelnen wie folgt begrenzt:

Norden: Grünland (Frischwiese)

Osten: Wörsbach mit Ufergehölzen

Süden: Walsdorfer Straße und angrenzend ein Lebensmittelmarkt

Westen: Wohnbebauung
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Bereich des Plangebietes

(Eigene Aufnahmen 2023)

Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt rd. 0,58 ha, die insgesamt auf die
Fläche für den Gemeinbedarf (Feuerwehr) entfällt.

1.3 Regionalplanung
Der Regionalplan Südhessen 2010 stellt das Plangebiet als Vorranggebiet für Landwirtschaft sowie
untergeordnet (sofern es die Darstellungsgenauigkeit erkennen lässt) als Vorbehaltsgebiet für Landwirt-
schaft dar. Überlagert wird das Plangebiet durch ein Vorranggebiet Regionaler Grünzug, ein Vorbe-
haltsgebiet besonderer Klimafunktionen sowie ein Vorrang- und Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden
Hochwasserschutz.



Begründung, Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Brückenbacher Weg – Teilplan Feuerwehr“

Entwurf – Planstand: 05.12.2025 5

Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 2010

genordet, ohne Maßstab

In den Vorranggebieten für Landwirtschaft hat die landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor ande-
ren Nutzungsansprüchen. Die Gebiete sollen die langfristige Sicherung von für nachhaltige landwirt-
schaftliche Nutzung besonders geeigneten Böden gewährleisten. Das Plangebiet besitzt eine Größe
von rd. 0,58 ha, welches sich gegenwärtig als Frischwiese mäßiger Nutzungsintensität darstellt und
somit einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt. Durch die Umsetzung der geplanten Feuerwehr und
Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf wird in diesem Bereich eine landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung nicht weiter möglich sein und es kommt zum Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen. Insofern
liegt eine Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange vor und es gilt, näher auf die Belange der Landwirt-
schaft einzugehen. Dies ist insoweit zu berücksichtigen, dass die Betroffenheit landwirtschaftlicher Be-
lange in die Abwägung einzustellen ist. Die Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt Idstein und
werden derzeit verpachtet bzw. zur Nutzung überlassen. Die geringfügige Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlichen Flächen stellt keine Nutzungsbeschränkung oder Existenzgefährdung für landwirt-
schaftliche Betriebe oder Bewirtschafter dar, die einen weiterführenden Handlungsbedarf wie bspw. die
Bereitstellung von Ersatzflächen begründen würden.

Neben der Prüfung möglicher negativer Auswirkungen auf die im Plangebiet ansässigen Landwirte bzw.
Bewirtschafter gilt es auch die Wertigkeit der betroffenen Flächen wie bspw. das Ertragspotential und
die Auswirkungen auf agrarstrukturelle Belange in die Abwägung mit einzubeziehen. Zur Bewertung der
Wertigkeit der Böden aggregiert der Bodenfunktionserfüllungsgrad des Boden-Viewer Hessens ver-
schiedene Bodenfunktionen (Lebensraum, Ertragspotenzial, Feldkapazität, Nitratrückhalt) zu einer Ge-
samtbewertung. Aus dem Boden-Viewer Hessen ist ersichtlich, dass der Teil der Antragsfläche einen
Bodenfunktionserfüllungsgrad von „mittel“ aufweist. Ausschlaggebend für die Beurteilung der Auswir-
kungen auf die Agrarstruktur sind allerdings die Aussagen der sogenannten Ertragsmesszahl (natürli-
ches Ertragspotential). Im Agrarviewer Hessen wird für das Plangebiet eine Ertragsmesszahl von >50
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und < 55 aufgeführt. Es handelt sich hierbei insofern um wertige Böden für die Landwirtschaft mit Er-
nährungs- und Versorgungsfunktion, was gleichzeitig einen wesentlichen Aspekt zur Zuordnung in die
Stufe 1a des Agrarplans (höchste Funktionserfüllung) darstellt.

Die Stadt Idstein hat sich intensiv mit der Fragestellung von möglichen Standortalternativen auseinan-
dergesetzt. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Kapitel 1.6 verwiesen. Zur Sicherstellung des
Brandschutzes bedarf es wichtiger Faktoren, die bei der Standortwahl zu beachten sind. Dies sind in
erster Linie Aspekte der verkehrlichen Erschließung und der geeigneten Lage zum potenziellen Ein-
satzgebiet. Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist beträgt 10 Minuten. In diesem Zeitraum ist ein Er-
reichen jedes Standortes in einer Kommune durch Einsatzkräfte sicherzustellen. Bezogen auf das ge-
samte Stadtgebiet und die vorhandene Ausstattung und Situation der Feuerwehren ist langfristig davon
auszugehen, dass u. U. eine unterstützende Abdeckung des Stadtteils Walsdorf durch die Feuerwehr
Wörsdorf notwendig wird.

Die Hilfeleistung des Stadtteils Walsdorf ist in seiner Größenordnung im Verhältnis zur Größe und Aus-
stattung der ortsansässigen Feuerwehr voraussichtlich zukünftig nicht in der notwendigen Form ge-
währleistet, so dass - im Sinne einer nachhaltigen Planung - der neue Standort Wörsdorf so gewählt
werden sollte, dass eine Unterstützung schnell und unproblematisch erfolgen kann. Insofern bietet der
gewählte Standort sowohl in Bezug auf die Lage und die verkehrliche Anbindung unmittelbar an die
Landesstraße optimale Voraussetzungen. Des Weiteren ist die Flächenverfügbarkeit gegeben und auch
hinsichtlich des Flächenzuschnittes und der Topografie entspricht der Standort den erforderlichen Vo-
raussetzungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

Hierbei wird die sensible Lage im Auenbereich des Wörsbaches und teilweise Betroffenheit des Über-
schwemmungsgebietes sowie die Inanspruchnahme wertvoller landwirtschaftlicher Böden nicht ver-
kannt. Unter Berücksichtigung der Größenordnung der Inanspruchnahme sowie der mit der Bauleitpla-
nung verfolgten Zielvorstellungen, der Gewährleistung des Brandschutzes und allgemeinen Hilfe für die
Bevölkerung von Idstein-Wörsdorf, liegen dennoch gewichtige Belange des öffentlichen Interesses vor,
die unter Abwägung des Sachverhaltes der Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange entgegenstehen
und die Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf begründen. Zumal eine erhebliche Beeinträch-
tigung landwirtschaftlicher Belange nicht erkennbar ist. Die Ausführungen gelten analog für die gering-
fügige Inanspruchnahme des Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft.

Wie eingangs bereits angeführt befindet sich das Plangebiet innerhalb eines Vorranggebietes Regiona-
ler Grünzug. Die Funktion der Regionalen Grünzüge darf durch andere Nutzungen nicht beeinträchtigt
werden. Planungen und Vorhaben, die zu einer Zersiedlung, einer Beeinträchtigung der Gliederung von
Siedlungsgebieten, des Wasserhaushalts oder der Freiraumerholung oder der Veränderung der klima-
tischen Verhältnisse führen können, sind in den Regionalen Grünzügen nicht zulässig. Hierzu zählen
neben Wohnungsbau- und gewerblicher Nutzung auch Sport- und Freizeiteinrichtungen mit einem ho-
hen Anteil baulicher Anlagen, Verkehrsanlagen sowie andere Infrastrukturmaßnahmen. Im „Vorrangge-
biet Regionaler Grünzug“ hat jede weitere Siedlungstätigkeit zu unterbleiben (Z4.3-2).

Abweichungen sind nur aus Gründen des öffentlichen Wohls und unter der Voraussetzung zulässig,
dass gleichzeitig im selben Naturraum Kompensationsflächen gleicher Größe, Qualität und vergleich-
barer Funktion dem „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ zugeordnet werden (Z4.3-3).

Mit der vorliegenden Bauleitplanung erfolgt die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Errichtung eines Feuerwehrgerätehaus zur Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen
Hilfe für die Bevölkerung von Idstein-Wörsdorf. Insofern besteht ein dringliches öffentliches Interesse,
welches eine Abweichung der Zielvorgabe 4.3-2 begründet. Die Kompensation des Vorranggebietes
Regionaler Grünzug in einer Größenordnung von rd. 0,58 ha erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des
Regionalplans Südhessen, indem eine in Größe und Qualität vergleichbare Außenbereichsfläche dem
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Vorranggebiet Regionaler Grünzug zugeordnet wird. Vorgesehen ist eine Fläche östlich des Kernstadt-
bereichs (Flurstück 21, Flur 41, Gemarkung Idstein). Die Fläche ist in den nachfolgenden Kartendarstel-
lungen dargelegt.

Übersichtskarte Ausgleich Vorranggebiet Regionaler Grünzug

(Quelle: www.geoportal.hessen.de)

(Quelle: www.natureg.hessen.de)
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Des Weiteren erfolgt mit der Planung keine Zersiedelung oder eine Beeinträchtigung der Gliederung
von Siedlungsgebieten oder der Freiraumerholung. Aufgrund der Geringfügigkeit der Flächen wird zu-
dem kein Beitrag zur Entstehung von Kalt- und Frischluft geleistet, der nach Umsetzung des Vorhabens
erhebliche Umweltauswirkungen erwarten lässt bzw. zu erheblichen Veränderungen der klimatischen
Verhältnisse oder des Wasserhaushaltes führen könnte. Ferner sind auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung eingriffsminimierende Festsetzungen bestimmt, die den mit einer Versiegelung einherge-
henden Auswirkungen entgegenwirken. Zur Würdigung stadtökologischer Aspekte und Reduzierung der
Abflussmengen des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers erfolgt die Aufnahme von Vorga-
ben für die Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen, eine Dach- und Fassadenbegrünung, ein Verbot
der Verwendung wasserundurchlässiger Folien und Vliesen zur Freiflächengestaltung, ein Ausschluss
von sog. „Schottergärten“ sowie weitere Festlegungen zur natürlichen Begrünung der Grundstücksfrei-
flächen. Eine Betroffenheit der Grundzüge des Vorranggebietes Regionaler Grünzug und seiner Funk-
tion ist daher nicht ersichtlich.

Diese Ausführungen gelten analog auch für das im Regionalplan Südhessen überlagernd festgelegte
Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen.

Das Plangebiet wird kleinräumig durch ein Vorranggebiet sowie im Übrigen durch ein Vorbehaltsgebiet
für den vorbeugenden Hochwasserschutz überlagert.

Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz dienen neben der Sicherung der Über-
schwemmungsgebiete der Gewässer und der Retentionsräume der Sicherung des Hochwasserabflus-
ses bzw. dem Freihalten stark überflutungsgefährdeter Bereiche hinter Schutzeinrichtungen. In ihnen
sind Planungen und Maßnahmen, die die Funktion als Hochwasserabfluss- oder Retentionsraum be-
einträchtigen bzw. den Oberflächenabfluss erhöhen/beschleunigen (z.B. Bebauung/Versiegelung und
Aufschüttungen), unzulässig. Eine ausnahmsweise Inanspruchnahme durch raumbedeutsame Planun-
gen ist nur aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls möglich. Der Retentionsraumverlust ist
zeitnah und gleichwertig auszugleichen und der Hochwasserabfluss zu sichern.

Die vorliegende Bauleitplanung dient dem Allgemeinwohl, da die Sicherung des Brandschutzes und der
allgemeinen Hilfe für die Bevölkerung im öffentlichen Interesse steht und somit einen gewichtigen Be-
lang darstellt, der die Inanspruchnahme des Überschwemmungsgebietes in einer Größenordnung von
rd. 540 m² begründet. Die Stadt Idstein hat sich mit möglichen Standortalternativen im Stadtteil Wörsdorf
auseinandergesetzt. Unter Beachtung der Anforderungen an ein Feuerwehrgerätehaus und des damit
verbundenen Flächenbedarfs, der verkehrlichen Anbindung, der Einhaltung der Hilfefrist von 10 Minuten
sowie die perspektivische, ergänzende Flächenabdeckung des Stadtteils Walsdorf sind keine Standort-
alternativen gegeben, die eine Inanspruchnahme des sensiblen Auenbereichs des Wörsbaches und
des hier festgesetzten Überschwemmungsgebietes vermeiden würden.

Des Weiteren sind Festsetzungen Bestandteil des Bebauungsplanes, die die Inanspruchnahme auf das
notwendige Maß begrenzen und bspw. Barrierewirkungen von hochbaulichen Anlagen verhindern.
Nach derzeitigem Bebauungskonzept beschränken sich die baulichen Anlagen auf einen Teil der ge-
planten Stellplatzanlage und mögliche Geländeanschüttungen, die textlich ebenfalls durch Begrenzung
der Höhe in ihren Ausdehnungen beschränkt werden. Ferner kann durch eine hochwasserangepasste
Bebauung sichergestellt werden, dass kein erhöhtes Gefährdungspotential für Leben, Gesundheit und
erhebliche Sachschäden vorliegt. Darüber hinaus kann der mit der Umsetzung des Bauvorhabens ein-
tretende Retentionsraumverlust durch Renaturierungsmaßnahmen am Wörsbach und der Schaffung
von zusätzlichem Retentionsraum mehr als ausgeglichen werden. Dies wird im Rahmen eines eigenen,
aufgrund der Dringlichkeit des Bauprojektes „Feuerwehr“ zeitlich nachgelagerten Teilplans zum Bebau-
ungsplan „Brückenbacher Weg“ planungsrechtlich vorbereitet.
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Unter Abwägung des Sachverhalts der nur geringfügig zu erwartenden planinduzierten Auswirkungen
auf die Abflussverhältnisse und des Wasserspiegels im Falle eines Hochwasserereignisses HQ100,
fehlender Standortalternativen sowie zur Verfolgung der städtischen Aufgabe der Sicherstellung des
Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe der Bevölkerung hält die Stadt Idstein die kleinräumige Inan-
spruchnahme des festgesetzten Überschwemmungsgebietes als vertretbar und städtebaulich begrün-
det.

Diesbezüglich wird ergänzend auf die Ausführungen in den Kapiteln 1.6 – Innenentwicklung und Bo-
denschutzklausel und 7 – Wasserwirtschaftliche Belange verwiesen.

Der Bebauungsplan steht daher insgesamt den Zielen der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB
nicht entgegen.

1.4 Verbindliche Bauleitplanung
Für den Bereich der Änderung des Flächennutzungsplanes liegt kein Bebauungsplan im Sinne § 30
BauGB vor. Die Flächen sind dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen.

1.5 Beschreibung des Vorhabens
Mit der Aufstellung der Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Wörsdorf geschaffen werden. Für die
Objektplanung ist ein Architekturbüro1 beauftragt. Zur Übersicht ist der aktuelle Freiflächenplan für das
Feuerwehrgerätehaus dargestellt. Nach derzeitigem Planungsstand sind 4 Stellplätze für die Einsatz-
fahrzeuge vorgesehen, die senkrecht zur Walsdorfer Straße angeordnet werden sollen. An die Fahr-
zeughalle schließen sich im Erdgeschoss die Umkleide- und Sanitärräume, Technikräume sowie das
Materiallager und die Werkstatt an. Im zweiten Geschoss befinden sich Schulungs- und Büroräume,
Lager und Küche sowie ein Aufenthaltsraum für die Jugendfeuerwehr. Eine Fläche von rd. 250 m nörd-
lich des geplanten Gebäudes ist als Übungsfläche vorgesehen. Durch die Lage hinter dem Gebäude
kann hier in einem zur bestehenden Wohnbebauung abgewandten Bereich der konfliktfreier Übungs-
betrieb ausgeführt werden.

Die geplante maximale Gebäudehöhe beträgt in etwa 9 m über Niveau der Walsdorfer Straße und wird
mit Ausnahme der Fahrzeughalle zweigeschossig ausgeführt. Unter Berücksichtigung stadtökologi-
scher Aspekte und zur Reduzierung der Abflussmengen und -geschwindigkeit wird die Dachfläche min-
destens anteilig mit einer Dachbegrünung versehen. Auch eine Fassadenbegrünung dient dem Aspekt
der Klimaanpassung und der Eingriffsminimierung. Darüber hinaus erfolgt eine Begrünung der Grund-
stücksfreiflächen, wobei vor dem Hintergrund eines naturverträglichen Umgangs mit Niederschlagswas-
sers Sickermulden angelegt werden. Auch perspektivische Erweiterungen können am Standort im Be-
darfsfall umgesetzt werden.

1 Planungsgesellschaft Jacobs mbh, Architekten+Ingenieure+Sachverständige
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Freiflächenplan Neubau Freiwillige Feuerwehr Idstein/Wörsdorf

(Quelle: Planungsgesellschaft Jacobs mbH, Stand 06.08.2025)

An die Abwicklung der Fahrzeugbewegungen im Einsatzfall sind im Sinne der Gefahrenreduzierung
besondere Anforderungen zu stellen. Die Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge ist räumlich von der Zufahrt zu
den Pkw-Stellplätzen für die eintreffenden Einsatzkräfte zu trennen. Im vorliegenden Fall erfolgt eine
bauliche Trennung der Ein- und Ausfahrtsbereiche. Die Stellplätze für die Unterbringung des ruhenden
Pkw-Verkehrs werden mit Ausnahme der Alarmausfahrt um das Gebäude angelegt, wobei insgesamt
30 Stellplätze vorgesehen sind. Die Ausfahrt der Stellplatzanlage erfolgt dann über den Ausbau des
Brückenbacher Weges im Bereich des Flurstücks 104 und Abwicklung über die Walsdorfer Straße. Zur
Wahrung des gesetzlich geschützten Gewässerrandstreifens wird ein Streifen von 10 m zur Bachpar-
zelle von jeglichen baulichen Anlagen freigehalten. Die hier vorhandenen Ufergehölze bleiben erhalten
und die Flächen werden der natürlichen Sukzession überlassen. Des Weiteren ist zur Schaffung von
zusätzlichem Retentionsraum im Südosten auf einer Fläche von rd. 170 m² eine Retentionsmulde ge-
plant. Durch eine Abgrabung von 20 cm gegenüber dem natürlichen Gelände kann hier der durch die
geplanten Geländeaufschüttungen entstehende Verlust an Retentionsraum ausgeglichen werden.
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1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz
Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-
meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-
anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5
BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der
Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der
Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwand-
lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlun-
gen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere
Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-
nen.

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist,
dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen
zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen.

Im Zuge der Darstellung einer Fläche für den Gemeinbedarf (Feuerwehr) erfolgt in einer Größenordnung
von rd. 0,58 ha die Neu-Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen. Die Stadt Idstein hat sich
intensiv mit der Fragestellung der geeigneten Standortwahl auseinandergesetzt. Diesbezüglich ist zu-
nächst auf die hinsichtlich der gemäß § 3 Abs. 2 Hessischem Brand- und Katastrophenschutzgesetz
(HBKG) einzuhaltenden Hilfsfrist und der vorzufindenden Situation in der Stadt Idstein hinzuweisen. Der
abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung obliegen in Hessen den Gemeinden in ihrem Gebiet. Sie
haben dazu insbesondere eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr
aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.

Hierzu gehören auch zeitgemäß und zukunftsfähig ausgestaltete Feuerwehrhäuser, die durch ihre Lage
im Stadtgebiet eine Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist von 10 Minuten gewährleisten.
In diesem Zeitraum ist ein Erreichen jedes Standortes in einer Stadt / Gemeinde durch Einsatzkräfte
sicherzustellen. Bezogen auf das gesamte Stadtgebiet und die vorhandene Ausstattung und Situation
der Feuerwehren ist langfristig davon auszugehen, dass u. U. eine unterstützende Abdeckung des
Stadtteils Walsdorf durch die Feuerwehr Wörsdorf notwendig wird. Die Hilfeleistung des Stadtteils Wals-
dorf ist in seiner Größenordnung im Verhältnis zur Größe und Ausstattung der ortsansässigen Feuer-
wehr voraussichtlich zukünftig in der notwendigen Form nicht ausreichend gewährleistet, so dass im
Sinne einer nachhaltigen Planung der neue Standort Wörsdorf so gewählt werden sollte, dass eine
Unterstützung schnell und unproblematisch erfolgen kann.

Insofern ist nicht allein die Betrachtung der Ortslage Wörsdorf geboten, sondern ergänzend auch die
Erreichbarkeit des Nachbarortes in die Betrachtung einzubeziehen. Neben der Einhaltung der Hilfefrist
und der verkehrlichen Anbindung sind zudem ausreichende Flächengröße und Flächenzuschnitt sowie
geeignete topografische Gegebenheiten erforderlich.

Vor diesem Hintergrund wurden die in der Übersichtskarte dargestellten Standorte betrachtet, unter-
sucht und eine Standortabwägung vorgenommen:



Begründung, Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Brückenbacher Weg – Teilplan Feuerwehr“

Entwurf – Planstand: 05.12.2025 12

Übersichtskarte Standortalternativen

genordet, ohne Maßstab

Standort 1: Hauptstraße 60-62 – ehemals REWE, heutiger Standort ALDI Süd

Nach Aufgabe des Rewe-Standortes und Verlagerung an den östlichen Ortsausgang Wörsdorfs stand
die Fläche kurzzeitig zur Disposition. Aufgrund der attraktiven Lage und planungsrechtlichen Situation
(§ 34 BauGB mit gewerblich genutzter Nachbarschaft und vormaliger Nutzung als Einzelhandelsstand-
ort) konnte die in Privatbesitz befindliche Fläche jedoch seitens der Stadt nicht zum Wert einer Gemein-
bedarfsfläche erworben werden. Gleichzeitig ist die Lage des Grundstücks vor dem Hintergrund der
einzuhaltenden Hilfsfrist und der damit verbundenen Flächenabdeckung bezogen auf das gesamte
Stadtgebiet Idsteins als nicht ideal und zweckmäßig zu bewerten.

1

2

3

4
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Standort 2: Wörsdorf-Süd – südlich Itzbachweg

Der Standort ist aufgrund der Topografie, der fehlenden Flächenverfügbarkeit sowie der schwierigen
verkehrlichen Anbindung vor dem Hintergrund der gesetzlich einzuhaltenden Hilfsfrist und der damit
verbundenen Flächenabdeckung im Stadtgebiet nicht als geeigneter Standort zu bewerten.

Standort 3: nördlich Wallbacher Straße – Scheidgraben

Der Standort ist aufgrund der verkehrlichen Anbindung vor dem Hintergrund der gesetzlich einzuhalten-
den Hilfsfrist und der damit verbundenen Flächenabdeckung im Stadtgebiet nicht als geeigneter Stand-
ort zu bewerten.

Standort 4: bestehender Standort Hauptstraße 17 a – alter Ortskern

Der Standort ist stark in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr die Anforderungen an einen geeig-
neten Feuerwehrstützpunkt. Ein Neubau erfordert jedoch deutlich mehr Fläche, welche an diesem
Standort im alten Ortskern nicht vorhanden ist, so dass ein Neubau an gleicher Stelle nicht darstellbar
ist. Gleichzeitig birgt der Standort bereits jetzt die Problematik einer sehr schwierigen verkehrlichen
Situation. Ein Neubau an gleichem Standort stellt insofern keine nachhaltige Option dar.

Weitere Standorte innerhalb der Ortslage
Wörsdorf sind aufgrund fehlender Flächen,
deren Verfügbarkeit oder der mehrfach an-
gesprochenen, einzuhaltenden Hilfsfrist
und der Flächenabdeckung bezogen auf
das ganze Stadtgebiet nicht erkennbar.
Ebenso stellen die verkehrliche Situation
und die beengte Verkehrsführung durch
den alten Ortskern einen nicht zu unter-
schätzenden Standortfaktor dar. Des Wei-
teren sind die in der nebenstehenden Karte
dargestellten Baulücken und Freiflächen im
Stadtteil Wörsdorf, unabhängig der eigen-
tumsrechtlichen Zugriffsmöglichkeiten, auf-
grund der zu geringen Flächengrößen und
der verkehrlichen Erreichbarkeit nicht als
adäquate Standortalternativen zu bewer-
ten.

Insofern besteht die Notwendigkeit der In-
anspruchnahme von derzeitigen Außenbe-
reichsflächen, die einer landwirtschaftli-
chen Nutzung (Grünland) unterliegen, um dem städtischen Auftrag der Sicherstellung des Brandschut-
zes und der allgemeinen Hilfe für die Bevölkerung gerecht zu werden. Da zudem aufgrund vergleichs-
weiser geringen Flächengröße zur Umsetzung des Bauvorhabens erhebliche Beeinträchtigungen priva-
ter oder öffentlicher Belange der Landwirtschaft nicht zu erwarten sind, liegen gewichtige Gründe für die
Aufstellung der vorliegenden Bauleitplanung vor.

Die Belange des (vorsorgenden) Bodenschutzes werden im Rahmen der Umweltprüfung und der Er-
stellung des Umweltberichtes in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderlichen Form



Begründung, Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Brückenbacher Weg – Teilplan Feuerwehr“

Entwurf – Planstand: 05.12.2025 14

berücksichtigt und in die Abwägung der Belange eingestellt. Auf die dortigen Ausführungen wird ver-
wiesen. Zudem kann durch eingriffsminimierende Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Gestal-
tungsvorschriften auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ein Beitrag zum vorsorgenden Boden-
schutz geleistet werden. Zu nennen sind u.a. festgelegte Maßnahmen zum Verbot der Verwendung von
wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung und Vorgaben zur
Grundstücksfreiflächengestaltung sowie zur verpflichtenden Dachbegrünung in mindestens extensiver
Form.

1.7 Verfahrensart und -stand
Die Aufstellung der Flächennutzungsplan-Änderung erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Aufstellungsbeschluss gemäß

§ 2 Abs. 1 BauGB
22.05.2024

Bekanntmachung: 13.01.2024

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß

§ 3 Abs. 1 BauGB
22.01.2024 – 23.02.2024

Bekanntmachung: 13.01.2024

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger
Träger öffentlicher Belange gemäß

§ 4 Abs. 1 BauGB

Anschreiben: 16.01.2024

Frist 23.02.2024

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB
__.__.____ – __.__.____

Bekanntmachung: __.__.____

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger

öffentlicher Belange gemäß

§ 4 Abs. 2 BauGB

Anschreiben: __.__.____

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB

Feststellungsbeschluss gemäß __.__.____

Die Bekanntmachungen erfolgen im Wiesbadener Kurier / Untertaunus – Idsteiner Land als amtliches Bekanntma-
chungsorgan der Stadt Idstein.

2. Verkehrliche Erschließung und Anbindung
Das Plangebiet verfügt insgesamt über eine günstige Verkehrsanbindung, da die verkehrliche Erschlie-
ßung des geplanten Standortes des Feuerwehrgerätehauses durch die Einsatzfahrzeuge im Einsatzfall
unmittelbar über die Walsdorfer Straße (L 3026) erfolgen kann. Die Alarmausfahrt ist hierbei unmittelbar
über die L 3026 geplant. Darüber hinaus ist ebenfalls über die L 3026 eine Einfahrt zu den geplanten
30 Pkw-Stellplätzen vorgesehen, die durch eine Grünfläche räumlich von der Alarmzufahrt getrennt
wird. Die Ausfahrt erfolgt dann über einen Ausbau des Brückenbacher Weges und Anschluss an die
Walsdorfer Straße.

Im Vollzug des Bebauungsplanes wird es zu einem Anstieg des Verkehrsaufkommens kommen. Zur
Beurteilung der geänderten Verkehrssituation und Nachweis der Leistungsfähigkeit wurde eine
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verkehrstechnische Untersuchung2 erstellt. Das Verkehrsgutachten umfasst neben der geplanten An-
siedlung des Feuerwehrstützpunktes auch eine potentielle Wohngebietsentwicklung, die jedoch nicht
Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung ist.

Als Berechnungsgrundlage wurde eine Verkehrserhebung mittels Videotechnik am Knotenpunkt Wals-
dorfer Straße / Rewe Zufahrt / Brückenbacher Weg am 20.02.2025 im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 10.00
Uhr sowie von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr durchgeführt . Hieran anschließend erfolgt die Abschätzung des
durch eine Wohnbebauung und den Betrieb des Feuerwehrstützpunktes zusätzlichen Verkehrsaufkom-
mens. Im Zuge der geplanten Wohngebietsentwicklung ist mit etwa 136 Kfz-Fahrten pro Tag zu rech-
nen. Auf Basis eines realistischen Szenarios des Einsatzfalls (Worst-Case-Betrachtung) sind durch die
Feuerwehr 26 Kfz-Fahrten und 10 Fahrten im Schwerlastverkehr zu erwarten. Auf Basis der ermittelten
Prognosebelastung erfolgt die Leistungsfähigkeitsberechnung im betroffenen Knotenpunktbereich so-
wohl für den Ist-Zustand als auch für das Planszenario der Ansiedlung einer Feuerwehr und ergänzen-
der Wohngebietsentwicklung. Für den Ist-Zustand besitzt der untersuchte Knotenpunkt in den beiden
Spitzenstunden (morgens, nachmittags) die Qualitätsstufe A, was die beste Beurteilungsstufe darstellt.
Auch unter Berücksichtigung der prognostischen Verkehrsbelastung kann weiterhin die Qualitätsstufe
A erreicht werden. Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes ist daher gegeben. Ferner sind nach Aus-
sagen des Verkehrsgutachters durch die insgesamt geringe Verkehrsbelastung in Haupt- und Neben-
richtung während der Spitzenstunden weder mit einer merklichen Beeinträchtigung der Verkehrsqualität
noch mit relevanten Rückstauerscheinungen zu rechnen. Darüber hinaus wird gutachterlich darauf hin-
gewiesen, dass eine Aufstellfläche für Linksabbieger oder eine Linksabbiegespur in den Brückenbacher
Weg aus verkehrstechnischer Sicht nicht erforderlich ist.

Des Weiteren werden in dem Verkehrsgutachten Aussagen zur Knotenpunktgestaltung und Anpassun-
gen der bestehenden Linksabbiegespur bedingt durch die zusätzliche Zufahrt für die Einsatzkräfte ge-
troffen. Genannt wird hier die Möglichkeit der Reduzierung der vorhandenen Aufstellstrecke sowie der
Verziehungsstrecke. Dies lässt das Ergebnis der Leistungsfähigkeitsberechnung zu.

Der betroffene Streckenabschnitt der Walsdorfer Straße ist im südlich angrenzenden rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan „Rewe-Markt Walsdorfer Straße“ als Straßenverkehrsfläche (öffentlich) festge-
setzt. Die Details der Knotenpunktgestaltung obliegt dem Vollzug. Aufgrund des bestehende Planungs-
rechts für die Walsdorfer Straße besteht für den vorliegenden Bebauungsplan hierausfolgend kein wei-
terführender Handlungsbedarf.

Für weitergehende Informationen wird auf die Ausführungen im Verkehrsgutachten verwiesen.

Der Standort der Feuerwehr liegt außerhalb des Ortsdurchfahrtsbereichs und ist somit der freien Stre-
cke zuzuordnen. Die gesetzlichen Bestimmungen der Bauverbotszone und des Zufahrtsverbotes sind
diesbezüglich zu beachten.

Nach § 23 Abs. 1 HStrG ist die Bauverbotszone zu berücksichtigen. Demnach gilt: Außerhalb der zur
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt dürfen längs der Lan-
desstraßen und Kreisstraßen:

1.  Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der
befestigten Fahrbahn,

2.  bauliche Anlagen jeglicher Art, die über Zufahrten an Landesstraßen oder Kreisstraßen un-
mittelbar angeschlossen werden sollen,

nicht errichtet werden. Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend.

2 Sommer – Beratende Ing.-Ges. mbH | Schlothauer & Wauer
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Der Bauverbotszone schließt sich gemäß § 23 Abs. 2 HstrG die Baubeschränkungszone an. Demnach
gilt:

Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen
der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn

1.  bauliche Anlagen längs der Landesstraße oder Kreisstraße außerhalb der zur Erschließung
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten in einer Entfernung bis
zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geän-
dert oder anders genutzt werden sollen,

2.  bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten an Landesstraßen oder
Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders
genutzt werden sollen.

Die Zustimmungsbedürftigkeit nach Satz 1 gilt entsprechend für bauliche Anlagen, die anzeigebedürftig
sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

Zur Vollständigkeit wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet über eine Anbindung an den Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) verfügt. Die nächstgelegene Bushaltestelle „Idstein-Wörsdorf Rat-
haus“ befindet sich in ca. 300m Entfernung und ist fußläufig über das bestehende Gehwegenetz er-
reichbar.

Die oben genannte Verkehrsuntersuchung dient auch dem Nachweis der verkehrlichen Unbedenklich-
keit vor dem Hintergrund der Regelungen des Hessischen Straßengesetzes zu Baubeschränkungszo-
nen und den entsprechenden Anforderungen an mögliche Ausnahmegenehmigungen.

3. Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplanes
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Idstein aus dem Jahr 2006 stellt das Plangebiet als
Flächen für die Landwirtschaft (hier: „Bachauen“) dar. Ergänzend hierzu sind Darstellungen einer ober-
irdischen Hochspannungsleitung, eines Bereichs für den Schutz oberirdischer Gewässer, Bepflanzung
von Fließgewässern mit standortgerechten Gehölzen, Entwicklung von Krautsäumen und Hochstau-
denfluren, die Grenze der Siedlungsentwicklung sowie ein Überschwemmungsgebiet der Bäche Be-
standteil des wirksamen Flächennutzungsplanes.

Mit der geplanten Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf (Feuerwehr) steht dies den Darstel-
lungen im wirksamen Flächennutzungsplan zunächst entgegen. Zur Wahrung des Entwicklungsgebotes
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB erfolgt im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplanes die Umwidmung
in eine Fläche für den Gemeinbedarf (Feuerwehr).
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Ausschnitt wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Idstein (2006)

genordet, ohne Maßstab

4. Berücksichtigung umweltschützender Belange
4.1 Umweltprüfung und Umweltbericht
Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer Umweltprüfung (UP) bedürfen, wird
vorliegend auf die Abschichtungsregelung verwiesen. Der § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB legt fest, dass die
UP im Bauleitplanverfahren – wenn und soweit eine UP bereits auf einer anderen Planungsstufe durch-
geführt wird oder ist – auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden
soll. Dabei ist es nicht maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Ebenen der Planungshie-
rarchie zeitlich nacheinander oder ggf. zeitgleich durchgeführt werden (z.B. Parallelverfahren nach § 8
Abs. 3 Satz 1 BauGB). Ferner beschränkt sich die Abschichtungsmöglichkeit nicht darauf, dass eine UP
auf der in der Planungshierarchie höherrangigen Planungsebene zur Abschichtung der UP auf der nach-
geordneten Planungsebene genutzt werden kann, sondern gilt auch umgekehrt.

Den in die Abwägung einzustellenden umweltschützenden Belangen gemäß § 1a BauGB wird daher
durch den der Begründung beigefügten Umweltbericht gemäß § 2 und § 2a BauGB Rechnung getragen

4.2 Artenschutzrechtliche Belange
Die Beurteilung von artenschutzrechtlichen Belangen wird unter Berücksichtigung des Leitfadens für die
artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen durchgeführt. Maßgeblich für die Belange des Artenschutzes
sind die Vorgaben des § 44 ff. Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit den Vorga-
ben der FFH-Richtlinie (FFH-RL) sowie der Vogelschutzrichtlinie (VRL).

Die in § 44 Abs. 1 BNatSchG genannten Verbote gelten grundsätzlich für alle besonders geschützten
Tier- und Pflanzenarten sowie weiterhin für alle streng geschützten Tierarten (inkl. der Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie) und alle europäischen Vogelarten. In Planungs- und Zulassungsvorhaben
gelten jedoch die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur für die nach BNatSchG streng geschützten
Arten sowie für europäische Vogelarten mit ungünstigem Erhaltungszustand. Arten mit besonderem
Schutz nach BNatSchG sind demnach ausgenommen. Für diese übrigen Tier- und Pflanzenarten gilt
jedoch, dass sie im Rahmen der Eingriffsregelung gegebenenfalls mit besonderem Gewicht in der Ab-
wägung zu berücksichtigen sind.

Die Artenschutzvorschriften des § 44 BNatSchG sind einzuhalten. Sollten im Baugenehmigungsverfah-
ren oder bei der Durchführung von Baumaßnahmen besonders oder streng geschützte Arten im Sinne
von § 44 BNatSchG angetroffen werden, sind diese aufzunehmen und ist im
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Baugenehmigungsverfahren bzw. während der Baumaßnahme eine Ausnahmegenehmigung bei der
zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. Eine Nichtbeachtung kann gemäß § 71a BNatSchG
einen Straftatbestand darstellen. Die Beachtung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG gilt dem-
nach auch bei der nachfolgenden konkreten Planumsetzung. Der Vorhabenträger bzw. Bauherr muss
dem Erfordernis des Artenschutzes auch hier entsprechend Rechnung tragen.

Aufgrund der im Plangebiet vorgefundenen Habitatstrukturen wurde eine Artenschutzprüfung durchge-
führt. Hierzu wurden im Jahr 2023 Erhebungen zu den Tiergruppen Vögeln, Fledermäuse, Reptilien,
Amphibien sowie Tagfalter durchgeführt. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist als Anlage der Be-
gründung3 beigefügt. In der Zusammenschau der faunistischen Ergebnisse wurden im Untersuchungs-
gebiet mindestens 4 Fledermausarten, 22 Vogelarten, 9 Tagfalterarten sowie eine Libellenart festge-
stellt. Vorkommen von Reptilien und Amphibien werden nach den vorliegenden Untersuchungen für das
Plangebiet derzeit ausgeschlossen. Nach den vorliegenden Bestandserhebungen liegen für Tagfalter
und Widderchen für das Untersuchungsgebiet keine Nachweise bundes- oder landesweit gefährdeter
Arten vor.

In der Zusammenschau der akustischen Aufnahmen vom Mai und Juli 2023 ist am Standort eine geringe
bis mittlere Aktivität der erfassten Fledermäuse zu verzeichnen. Anhand der Daten kann das Untersu-
chungsgebiet als Transfer- und Jagdgebiet für mindestens vier Fledermausarten (Zwergfledermaus,
Rauhautfledermaus, Kleinabsendsegler, Gruppe Langohren) angesprochen werden. Eine erhöhte Flug-
aktivität in den Aus- und Einflugphasen, welche auf eine unmittelbare Quartiernähe hinweisen kann,
wurde am Standort nicht verzeichnen. Aufgrund der Reduzierung des räumlichen Geltungsbereiches
sind temporäre Quartiernutzungen im Plangebiet nicht zu erwarten. Diese sind jedoch im Bereich auf-
gehängter Nistkästen, der landwirtschaftlichen Halle oder an den Wohnhäusern nicht auszuschließen.

Im Jahre 2023 konnten im Untersuchungsgebiet insgesamt 22 Vogelarten festgestellt werden, von de-
nen 17 Arten als Brutvögel (inkl. Randbrüter) des Vorhabengebietes sowie 5 Arten als Gastvögel ein-
gestuft werden. Nach Aussagen des Gutachters zeichnet sich das von frischen bis wechselfeuchten
Grünlandbeständen dominierte Plangebiet zwischen Siedlungsrand und Wörsbachaue insgesamt durch
eine geringe bis mäßig artenreiche Artenvielfalt aus. Vorkommen wertgebender Arten, wie Stieglitz und
Girlitz, beschränken sich hier auf Reste strukturreicher Uferabschnitte des Wörsbaches. Der heute im
Wesentlichen begradigte, aber sauerstoffreiche und weitgehend saubere Wörsbach, weist dabei ein
hohes Entwicklungspotential auf, welches sich u.a. am Südostrand des Gebietes mit Vorkommen der
Blauflügel-Prachtlibelle darstellt. Wertgebende Brutvögel am Südrand des Plangebietes sind u.a.
Haussperling und Mehlschwalbe, welche Nischen der bestehenden Bebauung oder Außenfassaden
besiedeln. Die dortigen Gebäude der Wohnhäuser und Stallungen bieten zudem Fledermäusen poten-
tielle Quartierstandorte (z.B. Spaltenquartiere). Darüber hinaus wird das Plangebiet von Fledermäusen
vor allem als Transfer- und Jagdgebiet genutzt.

Die Ergebnisse beziehen sich hierbei jedoch noch auf das ursprüngliche Plangebiet. Aufgrund der Re-
duzierung des räumlichen Geltungsbereiches sind insbesondere die festgestellten Vogelarten im Be-
reich des Ufergehölzes entlang des Wörsbaches angrenzend zum Plangebiet näher zu betrachten.
Hierzu wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt, die als Anlage der Begründung beige-
fügt ist. Zu den wertgebenden Brutvögeln im Bereich der Ufergehölze des Wörsbaches zählen am Ost-
rand des Plangebietes Girlitz, Stieglitz, Wacholderdrossel und Grünfink. Diesbezüglich werden fachgut-
achterlich zunächst folgende Vermeidungsmaßnahmen formuliert:

3 Faunistisches Gutachten, Büro für angewandte Faunistik und Monitoring (BFM), Stand: 24.05.2024
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 V1: Bauzeitenregelung (Brutvögel)

Baufeldfreimachung und Gehölzfällung vom 1. Oktober bis zum 28. Februar

Baubedingt kann es im Rahmen von Gehölzfällungen und der Baufeldräumung bei europäi-
schen Vogelarten zur Tötung von Individuen oder deren Gelege kommen. Verbotstatbestande
der Tötung lassen sich im Wesentlichen vermeiden, wenn die Baufeldfreimachung und Fällung
von Gehölzen außerhalb der Brut-, Fortpflanzungs- und Vegetationsperiode erfolgt (Schutzzeit-
raum: 1. Marz bis 30. September, vgl. auch § 39 BNatSChG).

 V2 Errichtung von Bauzäunen zum Schutz angrenzender Biotopflächen

Während der Bauphasen sind angrenzende Biotopflachen gemäß §9(1)20 BauGB durch die
Errichtung von Bauzäunen vor Beeinträchtigungen durch Baufahrzeuge, Zwischenlagerung etc.
zu schützen.

 V3: Schutz naturnaher Gewässerabschnitte des Wörsbaches

Erhalt und Schutz naturnaher Gewässerabschnitte des Wörsbaches mit Resten von Ufergehöl-
zen am Südostrand des Plangebietes.

 V4 Ökologisch-biologische Baubegleitung

Maßnahmen zum Artenschutz sind unter ökologischer Baubegleitung (OBB) auszufuhren und
zu dokumentieren

Für die Gehölzbrüter (u.a. Stieglitz und Girlitz) werden hingegen gutachterlich Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen benannt, die vorlaufend herzustellen sind (CEF-Maßnahmen). Diesbezüglich wird gut-
achterlich angeführt, dass für den Verlust und die Entwertung von Teillebensräumen der Gehölzbrüter
(u.a. Stieglitz, Girlitz) auf lokaler Ebene Verbesserungen der Nahrungs- und Brutbedingungen durch
Förderung von Gehölzen und strukturreicher Ruderalfluren zu schaffen (z.B. Uferschutzzone am Wörs-
bach) sind. Ausweisung einer mindestens 10 m breiten Uferschutzzone entlang des Fließgewässers.
Erhalt von Ufergehölzen sowie lockere Initialpflanzungen mit Trupps der Schwarzerle (Alnus glutinosa).
Uferabbrüche sind als Strukturanreicherung des Gewässers sowie der Ufersäume zu dulden. Schaffung
von Nahrungsflächen für Brutvögel durch 3-jährige Mahd eines 3 Meter breiten Streifens am Außenrand
der Uferschutzzone außerhalb der Brutzeit. Wichtig sind dabei die Förderung offener Störstellen sowie
fruchtender bzw. Samen tragender Gräser, Kräuter und Stauden als Nahrungsquelle.

Ferner werden Vorgaben für ein Monitoring der Flächen getroffen.

In Bezug auf die gutachterlich aufgeführten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen, die ohnehin
geltendes Recht darstellen oder nicht über die Ermächtigungsgrundlage des Baugesetzbuches abge-
deckt sind, kann die Bauleitplanung lediglich eine hinweisende Funktion übernehmen. In Bezug auf die
festgestellte Betroffenheit der Vogelarten u.a. Sieglitz und Girlitz wird auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung entlang des Wörsbaches auf einem 10 m breitem Streifen eine Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel
„Struktureiche Uferbereiche“ festgesetzt. Diesbezüglich wird bestimmt, dass der Uferbereich einschließ-
lich seiner Ufergehölze zu erhalten ist, durch Initialpflanzungen von Schwarzerlen (Alnus glutinosa) an-
zureichern und in den übrigen Bereichen zu einer Hochstaudenflur zu entwickeln. Zum Erhalt der Hoch-
staudenflur ist bedarfsweise ab September eine Pflegemahd mit Abfuhr des Mahdgutes zulässig. Zur
Schaffung von Nahrungsflächen für geschützte Vogelarten ist auf einem Streifen von 3 m am Außen-
rand des Uferbereichs alle 3 Jahre eine Mahd außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. Dünge- und Pflan-
zenschutzmittel sind unzulässig.

Zusammenfassend festgehalten werden kann, dass im Ergebnis der Artenschutzprüfung und Festset-
zung einer Maßnahmenfläche zur Entwicklung strukturreicher Uferbereiche keine artenschutzrechtli-
chen Konflikte ersichtlich sind, die ein unüberwindbares Hindernis für den Vollzug der Bauleitplanung
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darstellen. Hier kann den artenschutzrechtlichen Aspekten und den einschlägigen artenschutzrechtli-
chen gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Genehmigungs- und Ausführungsebene Rechnung
getragen werden. Für weitergehende Informationen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht und
auf den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag verwiesen.

5. Erneuerbare Energien und Energieeinsparung
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung erneuerbarer
Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berücksichtigen, während den
Gemeinden bereits 2004 die Möglichkeit eingeräumt wurde, mit dem Abschluss von städtebaulichen
Verträgen auch die Umsetzung von energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Vorstellungen si-
cherzustellen. Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei
der Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BGBl. I S.1509) wurde das Baugesetzbuch zudem
unter dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz
und der Energieeinsparung geändert und ergänzt. Seit 01.11.2020 wurde das neue Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) in Kraft gesetzt, welches die bisherige Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die bisherige
Energieeinsparverordnung (EnEV) und das bisherige Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWär-
meG) in einem Gesetz zusammenführt.

Hierdurch werden einheitliche Regeln für die energetischen Anforderungen an Neubauten, an Be-
standsgebäude und an den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Ge-
bäuden geschaffen. Zweck des Gesetzes ist ein möglichst sparsamer Einsatz von Energie in Gebäude
einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte
und Strom für den Gebäudebetrieb. Gemäß § 10 GEG ist ein Gebäude als Niedrigenergiegebäude (Ef-
fizienzstandard 55) nach Maßgabe des Gesetzes zu errichten. Das Gebäude ist so zu errichten, dass
der Gesamtenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung, bei Nichtwohnge-
bäuden auch für eingebaute Beleuchtung, den jeweiligen Höchstwert nicht überschreitet, der sich nach
§ 15 oder § 18 ergibt. Des Weiteren sind Energieverluste beim Heizen und Kühlen durch baulichen
Wärmeschutz nach Maßgabe von § 16 oder § 19 zu vermeiden. Zudem darf eine Heizungsanlage zum
Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mindes-
tens 65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien oder unvermeid-
barer Abwärme erzeugt. Zum Einsatz können unterschiedliche Energieträger gelangen, sodass zur Ver-
meidung von Einschränkungen in der Wahlfreiheit im Vollzug des Bebauungsplanes von einer verbind-
lichen Festsetzung wie bspw. die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie
abgesehen wird.

Im Gebäude-Energie-Gesetz wird insofern festgelegt, welche energetischen Anforderungen beheizte
und klimatisierte Gebäude erfüllen müssen. Das Gesetz enthält Vorgaben zur Heizungs- und Klimate-
chnik sowie zum Wärmedämmstandard und Hitzeschutz von Gebäuden. Beim Neubau gibt das Ge-
bäude-Energie-Gesetz bestimmte Anteile an regenerativen Energien vor, die das Gebäude zum Heizen
oder auch Kühlen verwenden muss. Da es sich hierbei um allgemein geltendes Recht handelt und sich
die Technik ständig weiterentwickelt, wird als ausreichend erachtet, auf die geltenden rechtlichen Best-
immungen hinzuweisen. Städtebauliche Gründe, die über die Vorgaben aus der Fachgesetzgebung
hinaus einen Handlungsbedarf begründen würden, sind vorliegend nicht ersichtlich.
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6. Klimaschutz und Klimaanpassung
In der vorliegenden Bauleitplanung wird der Aspekt Klimaanpassung in die Planung einbezogen. Im
Rahmen einer gesamtstädtischen Klimaanalyse Idstein aus dem Jahr 2021 des Büros GEO-NET wird
der Planbereich als Schutzbedarf 2. Priorität mit Kaltluftaustauschbereich zugeordnet. Im Vollzug des
Bebauungsplanes wird es zu einer Versiegelung der bisher unbebauten Grünlandbereiche und zu einer
Beeinträchtigung der bestehenden klimatischen Verhältnisse kommen, die sich allerdings auf das Plan-
gebiet selbst beschränken. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden daher eingriffsminimie-
rende Festsetzungen getroffen, die dem Aspekt entsprechend Rechnung tragen. Bezüglich der Klima-
anpassung wird festgesetzt, dass mindestens 50 % der Dachflächen mindestens in extensiver Form mit
Wildgräsern und Wildkräutern zu begrünen und dauerhaft zu erhalten sind. Hierdurch wird zur Retention
von Regenwasser und zur Kühlung des Plangebietes und damit einhergehend im lokalen Maßstab zur
Klimaanpassung beigetragen. Dies gilt analog auch für die festgesetzte Fassadenbegrünung. Ebenfalls
gestalterische Maßnahmen sowie weitere Vorgaben zur Bepflanzung der Baugrundstücke und zur
Grundstücksfreiflächengestaltung tragen dem Aspekt der Klimaanpassung Rechnung. In Ergänzung ist
die Verwendung von wasserdichten nicht durchwurzelbaren Folien zur Freiflächengestaltung ausge-
schlossen. Durch den Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes und Verdunstungskühle sowie Ver-
schattungseffekten durch Neupflanzungen kann zumindest ein Beitrag zur Reduzierung des Funktions-
verlustes durch die bauliche Inanspruchnahme geleistet werden.

Anzusprechen gilt jedoch das Thema Starkregen. Die aktualisierte Starkregen-Hinweiskarte für Hessen
(HLNUG 2022) stellt einen erhöhten Starkregen-Hinweisindex für das Plangebiet dar. In die Bewertung
des Starkregen-Indexes fließen die Anzahl der beobachteten Starkregenereignisse (zwischen 2001 und
2020), der versiegelte Flächenanteil sowie die Überflutungsgefährdung aufgrund der Topografie ein.
Der Vulnerabilitäts-Index wird aus der Bevölkerungsdichte, Anzahl der Krankenhäuser, Anzahl industri-
eller und gewerblicher Gefahrstoffeinsätzen (jeweils pro km²) und im urbanen Raum durch die mittlere
Erosionsgefahr im Straßen-Einzugsgebiet ermittelt. Er zeigt im Planungsraum weder erhöhte noch stark
erhöhte Werte für die Vulnerabilität an.

Die kommunale Fließpfadkarte der Stadt Idstein stellt das Plangebiet als Grünland - nicht gefährdet
(Hangneigung 2 - 5 %) dar. Im Bereich des Wörsbaches ist naturgemäß ein Fließpfad eingetragen. Der
Pufferbereich erstreckt sich hierbei auch auf Teile des Plangebietes. Im Bebauungsplan ist der be-
troffene Bereich als Maßnahmenfläche „Naturnaher Uferbereich“ sowie als „Retentionsmulde“ festge-
setzt. Die Festlegungen wirken sich positiv auf die Abflussverhältnisse am Wörsbach im Falle von
Starkregenereignissen aus. Darüber hinaus ist aufgrund der Gegebenheiten (ebene Topografie, ge-
plante Höhenlage des Betriebsgeländes der Feuerwehr, Grünlandnutzung) nicht zu erwarten, dass von
angrenzenden Flächen im Falle von extremen Niederschlägen, Oberflächenwasser auf das Plangebiet
gelangt und es hier zu Schäden und Bodenerosionen kommt. Ein weiterführender Handlungsbedarf auf
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Sinne des Vorsorgeprinzips bedarf es diesbezüglich nicht.
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Fließpfadkarte

(Quelle: Starkregenviewer, Hessisches Landesamt für Natur, Umwelt und Geologie, Stand: 10/2025,
bearbeitet)

In Folge der Flächenversiegelungen innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf gehen negative Effekte
auf den Wasserhaushalt einher (Erhöhung des Oberflächenabflusses des Niederschlagswassers, Er-
höhung des Spitzenabflusses der Vorfluter, steigende Hochwasserspitzen, Verringerung der Grundwas-
serneubildung). Um diesen Effekten entgegenzuwirken, sind die vorangehend aufgeführten eingriffsmi-
nimierenden Festsetzungen Bestandteil der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

7. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz
Die folgenden Ausführungen geben entsprechend dem Planungsstand Aufschluss über die Berücksich-
tigung wasserwirtschaftlicher Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens.

Wasserversorgung
Im Bereich der Walsdorfer Straße ist im Bestand die Leitungsinfrastruktur für die Wasserversorgung
vorhanden. Hierüber kann im Grundsatz die örtliche Wasserversorgung der geplanten Feuerwehr erfol-
gen. In Bezug auf die Sicherstellung der Löschwasserversorgung wird ergänzend darauf hingewiesen,
dass sich der nächstgelegene Hydrant im Bereich der Walsdorfer Straße vor dem Haus-Nr. 10 befindet
und auf dem Grundstück der Feuerwehr mit der Neuerschließung und dem Neubau sowohl ein neuer
Über- (südwestliche Gebäudeecke) als auch ein zusätzlicher Unterflurhydrant (nordwestliche Gebäu-
deecke) eingebaut wird.

Plangebiet
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Abwasserentsorgung
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1 Abs. 6 BauGB der sachgerechte Umgang mit Ab-
wasser und die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Zur Erschließung gehören eine ge-
ordnete Abwasserbeseitigung und eine naturverträgliche Niederschlagswasserbewirtschaftung.

Im Bereich der Walsdorfer Straße befindet sich ein Mischwasserkanal der Stadtwerke Idstein. Darüber
hinaus verläuft in räumlicher Nähe zum Plangebiet der Abwassersammler des Kläranlagenbetriebsver-
bandes Ems- und Wörsbachtal bzw. des Abwasserverbandes Idstein. Die Entwässerung des geplanten
Feuerwehrstandortes ist im weiteren Planungsprozess final zu konzipieren und die Möglichkeit der Ein-
leitung des anfallenden Niederschlagswasser in den Wörsbach zu prüfen. Diesbezüglich wird bereits
darauf hingewiesen, dass aufgrund der anstehenden Baugrundverhältnisse4 eine Versickerung von Nie-
derschlagswasser nicht möglich ist.

Laut Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 05.03.2024 kann bei fehlender Versi-
ckerungsfähigkeit des Bodens nur einer gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser
(gedrosselt und ggf. behandelt) in den Wörsbach zugestimmt werden. Nach der Immissionsbetrachtung
des Kläranlagenbetriebsverbandes Ems- und Wörsbachtal (Stand 2018) ist der Wörsbach hydraulisch
überlastet, sodass aus dem gesamten Gebiet nicht mehr Niederschlagswasser Richtung Wörsbach zum
Abfluss kommen darf als aus dem unversiegelten Gebiet abfließt. Nach aktuellem Kenntnisstand be-
deutet dies, dass für die Berechnung der Drosselabflussspende von 1 bis 3 l/(s*ha) für ein zweijähriges
Regenereignis anzusetzen ist. Ferner bedarf es einer Einleiteerlaubnis beim Regierungspräsidium
Darmstadt, Abteilung Umwelt Wiesbaden, Dezernat 41.3.

Das Entwässerungskonzept sieht derzeit vor, das Schmutzwasser dem vorhandenen Mischwasserka-
nal zuzuführen. Es ist vorgesehen das Niederschlagswasser der versiegelten Außenflächen mit Borden
und Rinnen zu fassen und über angrenzende Mulden einer Versickerung zuzuführen. Die Versicke-
rungsmulden werden mit einer Einstauhöhe von 30 cm, plus 10 cm Freibord und einer 30 cm starken
belebten Bodenschicht ausgeführt. Die Versickerung des Niederschlagswassers durch die belebte Bo-
denschicht entspricht einer Behandlungsmaßnahme gemäß dem DWA-Merkblatt M 153.

Das Volumen der Versickerungsmulden wurde für Regenereignisse mit einem Wiederkehrintervall von
5 Jahren dimensioniert. Zur Bestimmung der Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens wurden
Versickerungsversuche vor Ort durchgeführt. Es wurde ein Durchlässigkeitsbeiwert von Kf = 1 x 10-6
m/s ermittelt. Die Muldenversickerung wurde im Vorfeld mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde
des Rheingau-Taunus-Kreises abgestimmt.

Das Niederschlagswasser der Dachentwässerung wird gefasst und in einer Zisterne (ca. 20 m³) zur
Brauchwassernutzung gespeichert. Der Notüberlauf der Zisterne wird in den Wörsbach eingeleitet. Die
Einleitung erfolgt in Fließrichtung mit einem 45° Winkel, wobei die Bachsohle der Einleitstelle mit Was-
serbausteinen gesichert und vor Auskolkung geschützt wird.

Ein Antrag5 auf Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser und in den Wörs-
bach wurde seitens eines Fachbüros erstellt und wird parallel zum Bauantrag eingereicht.

In Bezug auf die Entwässerung des im Plangebiet anfallenden Abwassers kann im Vollzug des Bebau-
ungsplanes eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erfolgen. Ferner kann den gesetzlichen Best-
immungen zum Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser entsprochen werden.

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind zudem eingriffsminimierende Festsetzungen enthal-
ten, die der Reduzierung der planbedingten Abflussmengen und Abflussgeschwindigkeit dienen. Zu
nennen ist hierbei zunächst die verpflichtende Dachbegrünung des Feuerwehrgerätehauses. Im

4 Baugrundbüro Simon, Wiesbaden, BV-Feuerwehrgerätehaus – Baugrunderkundung, Stand 11.07.2022
5 , Sommer – Beratende Ing.-Ges. mbH, Stand 22.09.2025
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Systemaufbau der Dachbegrünung kann anfallendes Regenwasser zurückgehalten werden, sodass
sich die Abflussmengen des Daches verringert und Abflussspitzen reduziert werden. Dies ist vorliegend
förderlich, um die Kanalisation bzw. den Vorfluter zu entlasten und Überflutungen vorzubeugen. Darüber
hinaus ist die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder
Vlies) zur Freiflächengestaltung ist unzulässig. Ferner sind Vorgaben zur Begrünung von Fassaden, der
Freiflächen und Anpflanzung von Bäumen Bestandteil des Festsetzungskatalogs, die einen Beitrag zur
Erhaltung des natürlichen Wasserkreislaufes leisten. Die Anlage von sogenannten Schottergärten ist
ebenfalls unzulässig.

Im Übrigen wird bezüglich der Verwertung von anfallendem Niederschlagswasser auf die allgemein
geltenden Bestimmungen des § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verwiesen:

§ 55 Abs. 2 WHG: Grundsätze der Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrecht-
liche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenste-
hen.

Das Hessische Wassergesetz (HWG) wurde an Inhalt und Systematik des im Jahr 2010 geänderten
Wasserhaushaltsgesetzes angepasst, sodass nach der erfolgten Anpassung des Landesrechts nach-
folgend auch die maßgebliche Vorschrift des HWG aufgeführt werden soll.

§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasserbeseitigung
Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet wer-
den, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet
Wasser- und Heilquellenschutzgebiete werden durch die Planung nicht negativ berührt. Das nächstge-
legene Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen „Am Holler“ der Stadtwerke Idstein (WSG-ID 439-107) Zone III
befindet sich südlich jenseits der Walsdorfer Straße. Die Zone III eines Wasserschutzgebietes soll
grundsätzlich den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen gewährleisten, insbesondere vor nicht
oder schwer abbaubaren chemischen und radioaktiven Verunreinigungen. Auf Grund der gegebenen
Nähe, sollte jegliches Handeln und jeglicher Umgang mit Stoffen, von denen bei unsachgemäßer Hand-
habung eine Grundwassergefährdung ausgeht, sensibel erfolgen.

Überschwemmungsgebiete und oberirdische Gewässer
Angrenzend zum Plangebiet verläuft der Wörsbach, der als Gewässer im Sinne des Hessischen Was-
sergesetzes zu beurteilen ist. Hieraus folgend gilt ein gesetzlicher Gewässerrandstreifen gemäß § 23
Hessisches Wassergesetz (HWG) von 10 m beidseits des Fließgewässers. Diesbezüglich wird darauf
hingewiesen, dass die Regelungen des § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 23 Hessisches Was-
sergesetz (HWG) zu beachten sind. Demnach gilt unter anderem, dass im Gewässerrandstreifen das
Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern sowie das Neuanpflanzen von nicht stand-
ortgerechten Bäumen und Sträuchern, der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die nicht nur
zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortge-
schwemmt werden können, verboten ist. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird dem Aspekt
Rechnung getragen, dass auf einem 10 m breiten Streifen entlang der Bachparzelle des Wörsbaches
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eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft mit dem Entwicklungsziel „Strukturreiche Uferbereiche“ zur Ausweisung gelangt. Der Uferbereich
einschließlich seiner Ufergehölze ist zu erhalten, durch Initialpflanzungen von Schwarzerlen (Alnus glu-
tinosa) anzureichern und in den übrigen Bereichen zu einer Hochstaudenflur zu entwickeln. Zum Erhalt
der Hochstaudenflur ist bedarfsweise ab September eine Pflegemahd mit Abfuhr des Mahdgutes zuläs-
sig. Zur Schaffung von Nahrungsflächen für geschützte Vogelarten ist auf einem Streifen von 3 m am
Außenrand des Uferbereichs alle 3 Jahre eine Mahd außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. Dünge- und
Pflanzenschutzmittel sind unzulässig. Hierausfolgend sind negative Auswirkungen auf den Gewässer-
randstreifen nicht zu erwarten.

Das Plangebiet befinden sich im nördlichen Teil des Baugrundstückes auf einer Fläche von rd. 540m²
innerhalb des mit Verordnung vom 23.06.2003 amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes des
Wörsbachs (HQ100). Der Verlauf des amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes ist in der Plan-
karte nachrichtlich dargestellt.

Darstellung Überschwemmungsgebiet Wörsbach

(Quelle: HLNUG, (www.wrrl.hessen-de), eigene Bearbeitung 12/2023)

Nach § 78 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die
Neuausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen untersagt. Nach § 78 Abs. 2 WHG
kann die zuständige Behörde eine Ausnahmezulassung von diesem Verbot erteilen. Voraussetzung ist
hierbei die Einhaltung der in Ziffer 1-9 aufgeführten Voraussetzungen:

 keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden kön-
nen,

 das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt,

 eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu erwarten
sind,

 der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden,
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 die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rück-
halteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

 der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird,

 keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind,

 die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und

 die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser nach § 76 Absatz
2 Satz 1, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes zugrunde liegt, keine baulichen
Schäden zu erwarten sind.

Aufgrund der teilweisen Lage des Plangebietes innerhalb des Überschwemmungsgebietes bedarf es
im Zuge des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan „Brückenbacher Weg“ einer weitergehenden
Betrachtung der Belange des Hochwasserschutzes. Hierzu wurde das Büro BGS Wasser mit der Über-
prüfung des amtlichen Überschwemmungsgebietes unter Berücksichtigung der heutigen Verhältnisse
beauftragt. Im Rahmen der Untersuchung ist ferner zu prüfen, ob der geplante Feuerwehrstandort nach
wie vor innerhalb der Überflutungsfläche des 100 jährlichen Ereignisses liegt und wie sich die Ausdeh-
nung bei einem Hochwasser mit Wiederkehrzeiten bei einem HQextrem darstellt. Der Erläuterungsbericht
ist der Begründung als Anlage beigefügt. Das Ergebnis ist nachfolgend auszugsweise dargestellt:

Für die hydraulischen Berechnungen wurde ein 2D-Wasserspiegellagenmodell des Wörsbachs auf
Grundlage von terrestrisch vermessenen Gewässerprofilen und Geländepunkten, des aus Laserscan-
daten abgeleiteten Digitalen Geländemodells sowie Daten zur Flächennutzung erstellt. Im Anschluss
daran wurde mit diesem Modell zunächst der vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und
Geologie vorgegebene HQ100-Wert des Wörsbachs in Spiegellagen umgewandelt und hieraus die Was-
sertiefen sowie das 100-jährliche Überschwemmungsgebiet abgeleitet.

Der Vergleich der Berechnungsergebnisse mit dem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet
zeigt innerhalb des Bebauungsplans ein durchaus ähnliches Bild, bereichsweise ragen die aktuell ermit-
telten Überschwemmungen etwas mehr in den Vorhabenbereich hinein. Rechts des Wörsbachs gehen
allerdings die berechneten Überflutungen deutlich über die Grenzen des amtlichen ÜSG100 hinaus. Mit
Blick auf das innerhalb des Geltungsbereichs geplante Feuerwehrhaus stimmen die Ergebnisse überein:
wie beim amtlichen ÜSG100 liegt das Gebäude auch laut den hier durchgeführten Berechnungen au-
ßerhalb des 100-jährlichen Überschwemmungsgebiets.

Die Klärung der Ursache für die aktuell berechneten spürbar größeren Überflutungen rechts des Wörs-
bachs ergab, dass die aus dem amtlichen Überschwemmungsgebiet resultierenden Anschlagslinien teil-
weise deutlich von der örtlichen Topographie abweicht. Demgegenüber zeigen die aktuellen Berechnun-
gen einen plausibleren Verlauf des Wasserspiegels und den aus der Topographie abgeleiteten An-
schlaglinien, weshalb das aktuell berechnete 100-jährliche Überschwemmungsgebiet als realitätsnah
eingestuft wurde. Zur Beschreibung eines Hochwassers mit Wiederkehrzeiten >> Tn = 100 a wurde ein
um den Faktor 1,6 erhöhter HQ100-Wert angesetzt. Der hieraus resultierende Abfluss HQextrem ent-
spricht etwa einem 1.000- jährlichen Ereignis. Die für HQextrem durchgeführten Berechnungen zeigen
– wie zu erwarten – innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Brückenbacher Weg“ ge-
genüber HQ100 merklich größere Überschwemmungen (flächenmäßige Zunahme um rund 50 %). Ne-
ben dem ausufernden Wörsbach wird der Vorhabenbereich auch durch den separaten Fließweg be-
schickt, der sich auf der Walsdorfer Straße ausbildet. Das geplante Feuerwehrhaus steht vollständig
unter Wasser.6 Darüber hinaus wird empfohlen – im Rahmen des Bebauungsplans „Brückenbacher

6 Das Gutachten beschreibt hier ein Szenario, das auf der vorzufindenden Bestandsituation ohne planerische Maß-
nahmen gegen potentiell eindringendes Hochwasser beruht. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sowie die
auf den Erkenntnissen der Gutachten aufbauende und den Festsetzungen des Bebauungsplans folgende Hoch-
bauplanung wird jedoch auf die Erkenntnisse reagieren und trifft entsprechend planerische Vorsorge. Die
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Weg“ die Möglichkeit einer einhergehenden Renaturierungsmaßnahme am Wörsbach zu prüfen. Hier-
durch kann nicht nur der ökologische Zustand des Gewässers verbessert und seine Durchgängigkeit
gewährleistet werden, sondern auch weiterer Retentionsraum im Falle eines Hochwassers geschaffen
werden. Gerade auf der rechten Seite des Wörsbachs bieten sich Geländemodellierungen an, welche
die derzeitigen Überschwemmungsflächen abseits der Bebauung durch geschickte Abtragung vergrö-
ßern könnten. Das hierbei „geschaffene“ Retentionsvolumen könnte als Ausgleich für Volumenverluste
durch die eventuelle Bebauung im Überschwemmungsgebiet genutzt werden. Zudem besteht die
Chance, anhand dieser ökologische Aufwertungsmaßnahme Ökopunkte zu sammeln, welche als Kom-
pensation für Neubaumaßnahmen (wie das geplante Neubaugebiet) verwendet werden können. Ob eine
solche Gewässerrenaturierung bzw. -aufweitung entlastende Auswirkungen auch in Bezug auf das ge-
plante Feuerwehrhaus bei einem extremen Hochwasserereignis haben könnte, kann an dieser Stelle
nicht beantwortet werden.

Vor dem Hintergrund der vorangehend dargelegten Ergebnisse erfolgte eine weitergehende Betrach-
tung in Bezug auf die Auswirkungen der Umsetzung des Bauvorhabens innerhalb des Überschwem-
mungsgebietes und den damit verbundenen Retentionsraumverlust sowie die Veränderung der Abfluss-
verhältnisse. Der wasserwirtschaftliche Begleitplan zum Neubau des Feuerwehrhauses Wörsdorf7 ist
ebenfalls der Begründung als Anlage beigefügt.

Der Retentionsraumverlust resultiert insbesondere aus den geplanten Geländeauffüllungen auf einer
Fläche von rd. 0,45 ha. Die Auffüllungen werden notwendig, um das Niveau des Geländes des Feuer-
wehrstandortes an die Walsdorfer Straße anzupassen und eine Überflutung des Gebäudes auch für ein
extremes Hochwasserereignis zu verhindern. Der erforderliche Retentionsraum und die damit verbun-
denen Flächen wurden gutachterlich ermittelt. Des Weiteren wurden die Auswirkungen der Planung
unter Einbeziehung des Ausgleichs an Retentionsraum in Bezug auf die Abflussverhältnisse und die
resultierenden Wassertiefen betrachtet. Das Ergebnis ist nachfolgend auszugsweise dargelegt:

Wie aus dem Vergleich der 100-jährlichen Überschwemmungsflächen von Ist- und Plan-Zustand hervor-
geht, stellen sich außerhalb des Planungsgrundstücks keine Veränderungen in deren Ausbreitung ein.
Vorhabensbedingte Veränderungen in den 100-jährlichen Wassertiefen wurden durch Differenzendar-
stellung visualisiert. Demnach liegt das beplante Gelände des Feuerwehrhauses jetzt vollständig außer-
halb des 100-jährlichen Überschwemmungsgebiets, sodass sich hier die Wassertiefen auf null reduzie-
ren. Die Zunahmen beschränken sich ebenfalls auf das Planungsgrundstück, besonders im Zuge der
Ausgleichsmaßnahme für den im Norden des Grundstücks entstehenden Retentionsraumverlust.

Abschließend ist daher festzustellen, dass die Auswirkungen des geplanten Feuerwehrhauses und der
geplanten Ausgleichsfläche

Die Ergebnisse der Berechnung der Abflussverhältnisse bei einem HQ 100 zeigen, dass das Gebäude
außerhalb des Überschwemmungsbereichs liegt. Ferner werden nach gutachterlicher Aussage die Aus-
wirkungen auf die Abflussverhältnisse des Wörsbachs gering ausfallen und sich räumlich auf das Pla-
nungsgrundstück beschränken. Betroffenheiten an der Bebauung werden durch das Vorhaben nicht
hervorgerufen oder verschärft.

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden die Belange des Hochwasserschutzes und die Er-
gebnisse der Untersuchungen aufgegriffen. Zur Schaffung des erforderlichen Retentionsraums wird im
Bebauungsplan eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Retentionsmulde“ in einer Größenordnung von 170 m²

Herstellung des Geländes sowie die Errichtung des Gebäudes erfolgt so, dass eine Überflutung des Gebäudes
auch im Fall des Eintritts eines Extremhochwassers (HQextrem) nicht erfolgt.

7 Sommer – Beratende Ing.-Ges. mbH, Stand 11/2025
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festgesetzt. Auch wenn die Ergebnisse darlegen, dass das Gebäude außerhalb des Überschwem-
mungsbereichs liegen werden, erfolgt die Ausweisung der überbaubaren Grundstücksflächen außer-
halb des amtlich festgestellten Überschwemmungsgebietes. Eine Barrierewirkung durch hochbauliche
Anlagen kann daher vermieden werden. Die Inanspruchnahme des Überschwemmungsgebiets be-
schränkt sich somit auf Teile der zulässigen Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie erforderliche Gelän-
deaufschüttungen. Zur Steuerung der Geländemodellierungen wird ergänzend festgesetzt, dass (Ge-
lände-)Aufschüttungen lediglich bis zu einer Höhe von 236,0 m über NHN zulässig sind. Dies entspricht
in etwa dem Höhenniveau der L 3026. Im Sinne des Vorsorgeprinzips wird im Bebauungsplan zudem
die Oberkante Erdgeschoss-Rohfußboden auf eine Mindesthöhe von 235,5 m über NHN festgesetzt.
Hierausfolgend und durch die geplanten Geländeauffüllungen kann das Gefährdungspotential von Le-
ben, Gesundheit oder erheblichen Sachschäden am Bauobjekt im Falle eines Hochwasserereignisses
HQextrem deutlich reduziert werden. Des Weiteren kann durch bauliche und technische Maßnahmen
den Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bebauung im Vollzug des Bebauungsplanes ent-
sprochen werden.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfah-
ren sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerä-
tehauses geschaffen werden, um langfristig den Brandschutz und die allgemeine Hilfe für die Einwohner
von Wörsdorf und perspektivisch unterstützend für den Stadtteil Walsdorf zu sichern. Das Vorhaben
liegt daher im öffentlichen Interesse und dient dem Wohl der Allgemeinheit. Die Stadt Idstein ist sich der
sensiblen Lage innerhalb des Auenbereichs des Wörsbaches und des Überschwemmungsgebietes be-
wusst und hat sich daher intensiv mit möglichen Standortalternativen auseinandergesetzt. Diesbezüg-
lich wird auf die Ausführungen im Kapitel 1.6 – Innenentwicklung und Bodenschutzklausel verwiesen.

Festzuhalten ist, dass adäquate Standortalternativen, insbesondere aufgrund der einzuhaltenden
Hilfsfrist und der Flächenabdeckung bezogen auf das ganze Stadtgebiet, nicht gegeben sind. Ebenso
stellen die verkehrliche Situation und die beengte Verkehrsführung durch den alten Ortskern einen nicht
zu unterschätzenden Standortfaktor dar. Des Weiteren sind Baulücken und Freiflächen im Stadtteil
Wörsdorf, unabhängig der eigentumsrechtlichen Zugriffsmöglichkeiten, aufgrund der zu geringen Flä-
chengrößen und der verkehrlichen Erreichbarkeit nicht als adäquate Standortalternativen zu bewerten.
Daher liegen keine alternativen Planungsmöglichkeiten vor, die die Inanspruchnahme des Über-
schwemmungsgebietes vermeiden würden. Des Weiteren befindet sich der Planstandort unmittelbar
angrenzend zum bebauten Siedlungsgefüge. So schließt im Westen eine Wohnbebauung an. Im Süden
befindet sich ein Lebensmittelmarkt.

Im Rahmen der Fassung des Aufstellungsbeschlusses zur Bauleitplanung „Brückenbacher Weg“ wurde
u.a. als Planziel die Renaturierung des Wörsbaches beschlossen. Der Wörsbach weist in betroffenen
Bereich einen stark bis sehr stark veränderten Verlauf auf. Ein weiteres Ziel des Bauleitplans ist daher
die Beachtung der Belange des Hochwasserschutzes sowie die Sicherung der angrenzenden Auenbe-
reiche und der vorhandenen Streuobstwiese, einhergehend mit einer naturschutzfachlichen Aufwertung
der Wiesen und Freiraumflächen. Darüber hinaus könnten durch Renaturierungsmaßnahmen am Wörs-
bach sowie begleitende Maßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum positive Beiträge
zum Hochwasserschutz geleistet werden. Denkbar wären Renaturierungsmaßnahmen am Fließgewäs-
ser in Form von Befestigungsentfernung und Sohlenaufweitung mit begleitender Gehölzentwicklung mit
Bachauwaldcharakter.

Aufgrund der zeitlichen Komponente und dringendem Handlungsbedarf in Bezug auf die Sicherstellung
des Brandschutzes steht die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung
des Feuerwehrgerätehauses im Fokus der Stadt Idstein, sodass die Umsetzung in einen eigenständigen
Bebauungsplan überführt wird. Unabhängig hiervon hält die Stadt Idstein an dem Vorhaben der
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Gewässerrenaturierung fest und wird die Fachplanung zum Gewässerausbau beauftragen und das
Bauleitplanverfahren hierzu in einem gesonderten Teilplan fortführen.

Auch ohne die dargelegten weitergehenden Planungsabsichten zur Gewässerrenaturierung kann durch
die Vorsehung der auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzten Retentionsmulde der plan-
bedingte Retentionsraumverlust ausgeglichen werden. Unter Abwägung des Sachverhalts der nur ge-
ringfügig zu erwartenden planinduzierten Auswirkungen auf die Abflussverhältnisse und des Wasser-
spiegels im Falle eines Hochwasserereignisses HQ100, fehlenden Standortalternativen und zur Verfol-
gung der städtischen Aufgabe der Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe der Be-
völkerung hält die Stadt Idstein die kleinräumige Inanspruchnahme des festgesetzten Überschwem-
mungsgebietes als vertretbar und städtebaulich begründet. Die für die Vorhabenzulassung erforderli-
chen hochwasserschutzrechtlichen Abweichungsentscheidung obliegen der nachfolgenden Planungs-
und Genehmigungsebene.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die zuständige Behörde die Errichtung oder Erweiterung ei-
ner baulichen Anlage im Einzelfall genehmigen kann, wenn das Vorhaben die Hochwasserrückhaltung
nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum um-
fang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser
nicht nachteilig verändert, den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und hochwasser-
angepasst ausgeführt wird oder die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgegli-
chen werden können (§ 78 Abs. 4 und 5 WHG). Bauliche Anlagen und sonstige bauliche Maßnahmen
einschließlich Geländeauffüllungen im Überschwemmungsgebiet bedürfen demnach der wasserrechtli-
chen Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde.

Grundwasserschutz und Bodenversiegelung
Von zunehmender Bedeutung im Hinblick auf die langfristige Trinkwassersicherung ist die mit der Ver-
siegelung infolge einer Bebauung einhergehende Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Jede
Inanspruchnahme von Bodenfläche für eine bauliche Nutzung begründet einen Eingriff in die natürlichen
Bodenfunktionen, da die Speicherfähigkeit sowie Filter- und Pufferfunktionen beeinträchtigt werden kön-
nen. Hinzu kommt gegebenenfalls auch der potenzielle Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen. Der
Bauleitplan ermöglicht eine zweckentsprechende Bebauung und Nutzung der Baugrundstücke und so-
mit auch eine entsprechende Versiegelung unbebauter Freiflächen.

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden daher Festsetzungen getroffen, die dazu beitragen,
die Versiegelung von zu befestigenden Flächen zu minimieren, etwa durch das Verbot zur Verwendung
von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur Freiflächengestaltung.
Ferner sind Vorgaben zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, zur
Grundstücksfreiflächenbegrünung und zur Verhinderung von reinen Schottergärten Bestandteil des Be-
bauungsplanes. Darüber hinaus ist eine Dach- und Fassadenbegrünung im Bebauungsplan verpflich-
tend festgesetzt. Insofern werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Maßnahmen vorgege-
ben, die der Verringerung der Grundwasserneubildung entgegenwirken. Die geplanten Maßnahmen
dienen sowohl dem Grundwasserschutz als auch dem vorsorgenden Bodenschutz.

Die einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) sind ferner zu berücksichtigen,
z.B. der im Folgenden zitierte § 8 Abs. 1 HBO:

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind

1. wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und

2. zu begrünen oder zu bepflanzen,
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soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Satz 1 findet keine Anwendung,
soweit Bebauungspläne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen tref-
fen.

8. Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz
Altlasten

Altablagerungen und Altstandorte sowie sonstige Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen inner-
halb des Plangebietes sind der Stadt Idstein zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Im Bereich des geplanten Standortes für das Feuerwehrgerätehaus wurde im Vorfeld des Bauleitplan-
verfahrens eine abfalltechnische Untersuchung vorgenommen. Hierzu wurden an 6 Stellen Mischpro-
ben des gewachsenen Bodens genommen und im Labor eine chemische Analyse durchgeführt. Das
Ergebnis8 lautet wie folgt:

„Der Bewertung der Analyseergebnisse wurden die Zuordnungswerte nach Tab. 1.1- 3 (Z 0
Lehm/Schluff) des Merkblattes "Entsorgung von Bauabfällen" der Regierungspräsidien Darmstadt, Gie-
ßen, Kassel (Stand 09/2018) zugrunde gelegt.

Im Feststoff wurde ein erhöhter Massenanteil betr. den TOC (Total Organic Carbon), welcher auf orga-
nische Einschaltungen (Humus, Wurzelfragmente o.ä.) im Boden zurückgeführt wird und keinen Schad-
stoff darstellt, festgestellt. Unabhängig hiervon ist der gewachsene Boden auf Grundlage der Analyseer-
gebnisse abfalltechnisch als Z 1-Material einzustufen.“

Baugrund

Parallel zur abfalltechnischen Untersuchung im Bereich des geplanten Standortes des Feuerwehrgerä-
tehauses erfolgten durch das Baugrundbüro Simon9 zur Erkundung der örtlichen Untergrundverhält-
nisse 6 Sondierbohrungen mit Endtäufen von 2,0 m bis 6,0 m unter derzeitigem Geländeniveau. Der
Schichtaufbau lässt sich als Oberbodendeckschicht (Homogenbereich A), Schluffe (Homogenbereich
B) und Ton-/Schluffgemisch (Homogenbereich C) beschreiben. Im untersuchten Gelände wurden bei
den Aufschlüssen unter der Oberbodendeckschicht quartäre Schwemmablagerungen aufgeschlossen.
Diese stellen sich zunächst als Schluffe steifer Zustandsform und im Liegenden als Ton-/Schluffgemisch
weicher/weichbreiiger bis steifer Zustandsform dar. Das Ton-/Schluffgemisch wurde bis zur Endteufe
sämtlicher Aufschlüsse nachgewiesen.

Des Weiteren wurden die Grundwasserverhältnisse zum Zeitpunkt der Erkundungsarbeiten im Juni
2022 untersucht. Es wurde ein geschlossener Grundwasserhorizont bei/zwischen 1,3 m und 1,7 m unter
Gelände angetroffen. Laut gutachterlicher Einschätzung sind die generellen hydrogeologischen Verhält-
nisse im Bereich des Untersuchungsgebietes durch den oberflächennah anstehenden Grundwasserlei-
ter gekennzeichnet, der von den "Schwemmablagerungen" aufgebaut wird. Diese Bodenschichten stel-
len den sog. oberen Porengrundwasserleiter dar, in dem generell mit jahreszeitlichen und witterungs-
bedingten Schwankungen der Wasserspiegellagen zu rechnen ist. Eine Korrelation mit den Wasser-
ständen des Wörsbaches ist hierbei gegeben.

8 Baugrundbüro Simon, Wiesbaden, BV-Feuerwehrgerätehaus – Abfalltechnische Untersuchung, Stand: 11.07.2022
9 Baugrundbüro Simon, Wiesbaden, BV-Feuerwehrgerätehaus – Baugrunderkundung, Stand 11.07.2022
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9. Kampfmittel
Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen teilt in seiner Stellungnahme vom 14.02.2024 mit, dass
nach Auswertung der Luftbilder kein begründeter Verdacht besteht, dass mit dem Auffinden von Bom-
benblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung
dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich. Sollte dennoch
im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden, ist der Kampfmit-
telräumdienst unverzüglich zu verständigen.

10. Immissionsschutz
Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-
chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich
vermieden werden.

Mit dem vorliegenden Bauleitplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Feuerwehr-
gerätehaus in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer bestehenden Wohnbebauung geschaffen werden.
Bei der geplanten Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses sind Lärmimmissionen auf die vorhandene
Wohnbebauung in Folge der Nutzung der Feuerwehr zu erwarten. Dies umfasst den Einsatzfall, aber
auch den Regelbetrieb (Fahrzeugbewegungen, Parkplatznutzung, Übungsbetrieb).

Zur Beurteilung immissionsschutzrechtlicher Belange wurde ein Schallgutachter mit der Erstellung
einer schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Das Gutachten ist der Begründung als Anlage beige-
fügt.

Die Untersuchung umfasst insbesondere die mit dem Regel- bzw. Übungsbetrieb einhergehenden
Lärmeinwirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung, welche im rechtsverbindlichen Bebauungs-
plan „Bornwiese“ als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen ist. Des Weiteren ist auch ein nächtlicher
Einsatz und die damit verbundenen Emissionen der Anfahrt der Feuerwehrleute mit dem PKW, ein-
schließlich Parkierungsvorgängen, der Abfahrt der Einsatzfahrzeuge und das Signalhorn der Einsatz-
fahrzeuge näher zu betrachten.

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung werden die Orientierungswerte der DIN 18005 von
dem Übungsbetrieb eingehalten, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm ebenfalls. Hierausfolgend wer-
den in Bezug auf den Übungsbetrieb und die auf die angrenzende Wohnbebauung einwirkende Immis-
sionsbelastung keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.

Wenn die Einsatzfahrzeuge nachts ohne das Signalhorn im Bereich des nächstgelegenen Immission-
sortes vorbeifahren, wird der Orientierungswert der DIN 18005 eingehalten. Wenn das Signalhorn ein-
geschaltet wird, beträgt die Überschreitung ΔL = 38 dB.

In Bezug auf den unvorhersehbaren Einsatzfall kann durch organisatorische Maßnahmen, wie dem Ver-
zicht des Einschaltens des Martinshorns beim Ausrücken, insbesondere in der Nachtzeit, die Lärmbe-
einträchtigungen reduziert werden. Nach den gutachterlichen Berechnungen können dann die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 eingehalten werden.

Organisatorische Maßnahmen können aufgrund Ermangelung einer Rechtsgrundlage nicht verbindlich
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt werden und obliegen der nachfolgenden Pla-
nungs- und Genehmigungsebene. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch die Ausweisung bzw.
Darstellung einer Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr“ angrenzend zu einer schutzbedürftigen



Begründung, Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Brückenbacher Weg – Teilplan Feuerwehr“

Entwurf – Planstand: 05.12.2025 32

Wohnbebauung keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten sind, die auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung einen weiterführenden Handlungsbedarf in Form der Vorsehung von Lärm-
schutzmaßnahmen begründen würden. Im Übrigen kann auf den nachfolgenden Planungs- und Geneh-
migungsebenen verwiesen werden.

Mit dem Bauleitplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Feuer-
wehrgerätehauses geschaffen, um den Brandschutz und die allgemeine Hilfe für die Bevölkerung von
Idstein-Wörsdorf zu gewährleisten. Eine solche Einrichtung setzt die Errichtung von Feuerwehrhäusern
im Stadtgebiet gerade in der Nähe der zu schützenden Wohnbebauung voraus. Einer besonders nahen
Anbindung an das Wohnumfeld bedarf es wegen des Zusammenhangs zwischen Anfahrt- und Ausrück-
zeiten, um die gesetzliche Hilfefrist von 10 Minuten einhalten zu können.

Eine Auswertung der letzten zehn Jahre (01.01.2013 bis 31.12.2023) hat im Zeitraum von Montag bis
Sonntag von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 238 nächtliche Einsätze verzeichnet. Unter Berücksichtigung der
Auswertung aus den letzten Jahren, der Einbeziehung der Ergebnisse der schalltechnischen Untersu-
chung und der Tatsache, dass adäquate Standortalternativen nicht vorhandenen sind und Geräusche
im Einsatzfall als sozial adäquat zu beurteilen sind, wird zur Verfolgung des städtebaulichen Belangs
der Sicherung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB, trotz Kenntnis der durch
den Lebensmittelmarkt bestehenden Vorbelastung, die räumliche Nähe zur Wohnbebauung und die
planbedingte Immissionsbelastung auf das Allgemeine Wohngebiet als vertretbar und zumutbar bewer-
tet. Zumal auf der Vollzugsebene durch geeignete organisatorische sowie ggf. ergänzender baulicher
Vorkehrungen ein Betrag zur Vermeidung und Verminderung der auf die Wohnbebauung einwirkenden
Lärmbelastung erzielt werden kann.

11. Denkmalschutz
Das nächstgelegene Einzelkulturdenkmal (Hauptstraße 4) befindet sich in rd. 80 m südwestlich des
Plangebietes. Es handelt sich hierbei um eine Hofreite am nördlichen Rand des Ortskerns mit Entste-
hung um 1600. Aufgrund der räumlichen Entfernung und fehlender direkter Sichtbeziehungen sind ne-
gative Auswirkungen auf das unter Denkmalschutz stehende Gebäude nicht zu erwarten.

Im Übrigen gilt: Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbun-
gen und Fundgegenstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist
dies gemäß § 21 HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmal-
pflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle
sind gemäß § 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.

12. Sonstige Infrastruktur
Im näheren Umfeld zum Plangebietes verlaufen ein Mischwasserkanal der Stadtwerke Idstein sowie
der Abwassersammler des Kläranlagenbetriebsverbandes Ems- und Wörsbachtal bzw. des Abwasser-
verbandes Idstein. Des Weiteren ist in der Walsdorfer Straße die Leitungsinfrastruktur für die Wasser-
versorgung vorhanden.
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13. Anlagen und Gutachten

 Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan
„Brückenbacher Weg“ sowie zur Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich, Pla-
nungsbüro Fischer, Stand: 05.12.2025

 Faunistisches Gutachten, Büro für angewandte Faunistik und Monitoring (BFM), Stand:
24.05.2024

 Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP), Büro für angewandte Faunistik und Monitoring (BFM),
Stand: 24.05.2024

 Erläuterungsbericht wasserwirtschaftliche Begleitung Neubau Feuerwehrhaus Wörsdorf, BGS
Wasser, Stand: 11/2025

 Geräuschimmissionsprognose, Büro Pfeifer, Stand: 30.08.2024

 Verkehrsuntersuchung, Sommer – Beratende Ing.-Ges. mbH | Schlothauer & Wauer, Stand:
06/2025

 BV-Feuerwehrgerätehaus – Baugrunderkundung, Baugrundbüro Simon, Stand 11.07.2022

 BV-Feuerwehrgerätehaus – Abfalltechnische Untersuchung, Baugrundbüro Simon, Stand:
11.07.2022
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